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Einleitung 
formeller 
Schritte?

Die verletzende 
Person direkt 
ansprechen

 Meldung an 
Abklärungsstelle 

machen

Abklärung starten
Entscheid über 

Massnahmen für 
die weitere 

Verfahrensdauer

Bericht verfassen

Betroffene 
Person

Umsetzung und 
Zielerreichung der 

Massnahmen 
überprüfen 

(Abklärungsstelle)

Unterstützende 
Massnahmen 

einleiten

Entscheid über 
Massnahmen 

treffen

Vorsorgliche 
Massnahmen

Unterstützende 
Massnahmen

Massnahmen 
und Sanktionen

Anordnung von Massnahmen

Niederschwellige, 
einvernehmliche 

Lösung
vorstellbar?

Abklärungsstelle

Niederschwellige 
Lösung einleiten: 

Deeskalation, 
Vermittlung

Gängiger 
Konflikt?

Entscheidbefugte 
Stelle

Vertrauliche fachliche 
Beratung und Begleitung 

durch externes Beratungs- 
und 

Unterstützungsangebot

Modellprozess "Vorgehen bei einer Verletzung der persönlichen Integrität" 

Vorfall/Umstände

Ja

Lehrende Personen
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Kontaktaufnahme 
mit...Studierende

Mitarbeitende und Studierende

Ja

Nein

Abschluss

Abschluss

Abschluss

Abschluss 

Abschluss

Vorgehen Betroffene Person

HR-​Berater*innen

Mitarbeitende

Einvernehmliche 
Lösung erreicht?

Ja
Weitere 

Abklärungen 
durchführen
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Nein

Informelle 
Unterstützung

?
Nein
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BFH-​externe Verfahren 
(z.B. Strafanzeige)

Ja
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Allgemeiner Hinweis: Es können während des gesamten 
Prozesses mehrere Wege begangen werden. Früher 
ausgelassene Handlungsoptionen können auch noch 
später beansprucht werden. Betroffene Person und 
Beschuldigte Person haben die Parteirechte gemäss 
kantonalem Recht.

Gemäss Personalgesetzgebung und 
Fachhochschulgesetzgebung:

Für Mitarbeiter*innen: Vorgesetzte 
oder Anstellungsbehörde
Für Studierende: 
Departementsleiter*in oder Rektor*in
Organisatorische Veränderungen: 
zuständiges Organ

Z.B. Mediation, 
Schlichtung, 
Einigungsversuch 
durch 
Abklärungsstelle

Die Abklärungsstelle hört die Betroffene 
und die Beschuldigte Person und nach 
Notwendigkeit weitere Personen separat 
zur Sache an und erstellt dazu ein 
Protokoll.

Sie kann weitere Beweise erheben und 
sicherstellen.

Für alle BFH-​Angehörigen:
Beratungsstelle Berner 
Hochschulen

Für Mitarbeiter*innen 
zusätzlich

Dienstleistungen des 
kantonalen 
Personalamts
Movis

Die Betroffene Person soll der 
verletzenden Person zu verstehen geben, 
dass sie sich verletzt fühlt und ihr 
Verhalten nicht akzeptiert. Dies unter der 
Voraussetzung, dass sie sich hierzu in der 
Lage fühlt.

Meldung an die Abklärungsstelle erstatten 
können:

Betroffene Person
Beschuldigte Person
Leitungspersonen (nach Anhörung der 
Betroffenen Person)
HR-​Berater*innen (nach Rücksprache mit 
einer Leitungsperson und nach Anhörung 
der Betroffenen Person)

Angerufen werden kann jedes Mitglied der 
Abklärungsstelle.

Bericht wird im Sinne des rechtlichen Gehörs den 
am Verfahren beteiligten Personen vorgelegt . 
Diese können sich dazu äussern.

...Leitungspersonen
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Person, die sich in ihrer 
persönlichen Integrität verletzt fühlt.

Für den gesamten Prozess: Ein 
Abschluss nach Kenntnisnahme 
der Vorfälle durch die BFH  steht 
jeweils unter dem Vorbehalt von 
weiteren Abklärungen aus 
gewichtigen öffentlichen 
Interessen. Zudem können neue 
Umstände oder Informationen 
sowie Meldungen von anderen 
Personen weitere Abklärungen und
Schritte notwendig machen. 
Frühere Umstände und 
Erkenntnisse werden bei späteren 
Abklärungen miteinbezogen.

Für Mitarbeiter*innen: Gemäss 
Personalgesetzgebung
Für Student*innen: Gemäss 
Fachhochschulgesetzgebung
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